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Flächennutzungsplan der Gemeinde Heidenrod, Rheingau -Taunus-Kreis
7. Änderung für die Teilbereiche
1. ”Alten- /Pflegeheim" OT Grebenroth
2. ”Solarpark" OT Laufenselden
3. ”Seminarzentrum Bhakti Marga" OT Springen

Genehmigung nach § 6 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die mit dem Datum vom 31 .03.2020, hier eingegangen am 03.04.2020, vorgelegte Flüchen -

nutzungsplanänderung und das Planaufstellungsverfahren wurden von mir geprüft.

Aufgrund des § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) wird die Flächennutzungsplannderung ge-

nehmigt. Die Genehmigung ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB bekannt zu machen.

Die Regelungen des § 215 Abs. 2 BauGB sind zu beachten. Mit der Bekanntmachung wird die
Flächennutzungsplannderung wirksam.

DerZeitpunkt des Wirksamwerdens ist mir unter Beifügung einer beglaubigten Ablichtung des
Bekanntmachungsnachweises mitzuteilen.

Eine Ausfertigung der vorgelegten Pläne und der dazu gehörenden Unterlagen habe ich zu

meinen Akten genommen. Eine Ausfertigung habe ich dem Kreisausschuss übersandt. Vier
Ausfertigungen gehen Ihnen mit der Verfahrensakte wieder zu.

Mit freundlichen Grüßen
ImAuftrag
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